
 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1546/2020/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 17.11.2020 

Bearbeiter: Stefan Rieger AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Appen 08.12.2020 nicht öffentlich 

 

Gehweg- Appen Etz, Änderung des Beschlusses der GV vom 28.03.2018 
 
Sachverhalt: 
Die Gemeindevertretung Appen hat auf der GV am 28.03.2018 mehrheitlich be-
schlossen den Bau des Gehweges und die Verlegung der Bushaltestelle zwischen 
der Kreuzung K13/L 105 in Richtung Wedel ausführen zu lassen. Die dafür entste-
henden Kosten in Höhe von ca. 150.000 € sollten im Nachtrag 2018 bereitgestellt 
werden. 
Durch die umfangreichen Planungen zur Umsetzung des Projektes, sowie die vielen 
einzuholenden Genehmigungen bei den verschiedenen Behörden und dem unklaren 
Zeitpunkt der Sanierung der Hauptstraße (Appen-Etz  Umleitungsstrecke) konnte 
die Ausschreibung zu der Baumaßnahme erst Mitte 2020 durchgeführt werden. Die 
Ausschreibung wurde weitestgehend durchgeführt. Die Submission fand am 
08.10.2020 statt. Das wirtschaftlichste Angebot wurde mit einer Auftragssumme in 
Höhe von 135.855,67 € abgegeben. Die unterlegenen Bieter wurden bereits unter-
richtet. Ein Zuschlag wurde noch nicht erteilt. 
  
Dieser Beschluss soll nun geändert werden. 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Aufgrund der unklaren Haushaltslage soll der ursprünglich gefasste Beschluss zur 
Herstellung des Gehweges mit barrierefreier Bushaltestelle, in Herrichtung einer bar-
rierefreien Bushaltestelle ohne Gehweg am bisherigen Standort geändert werden. 
Die aktuelle Ausschreibung soll aufgrund der nicht verfügbaren Haushaltsmittel auf-
gehoben werden. Aus Sicht der Verwaltung ist eine Aufhebung der Ausschreibung im 
derzeitigen Stadium rechtlich schwierig durchführbar. Die Ausschreibung wurde auf-
grund eines Beschlusses der Gemeindevertretung sowie unter Bereitstellung der 
Haushaltsmittel begonnen. Das Ausschreibungsergebnis unterschreitet die zur Ver-
fügung stehenden Mittel. Damit ist die Begründung zur Aufhebung der Ausschrei-
bung aufgrund der finanziellen Lage nur schwer haltbar. Aus Verwaltungssicht ist 



daher an einer ordnungsgemäßen Weiterführung des Ausschreibungsprozesses 
festzuhalten. 
 
 
 
 
 
Finanzierung: 
-/-  
 
 
Fördermittel durch Dritte: -/- 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Beschlussvorschlag 1: 
 
Die Gemeindevertretung Appen beschließt am Beschluss vom 28.03.2020 festzuhal-
ten und begrüßt die Fortführung der Ausschreibung / Baumaßnahme. 
 
   
 
Beschlussvorschlag 2: 
 
Die Gemeindevertretung Appen beschließt den Bau des Gehweges an der Wedeler 
Chaussee und somit den Beschluss aus der GV- Sitzung vom 28.03.2018 aufzuhe-
ben. Gleichzeitig beschließt die Gemeindevertretung Appen das Ing.- Büro Lenk & 
Rauchfuß mit der Umplanung der Bushaltestelle am bisherigen Standort zu beauftra-
gen und den HH- Ansatz den dann neu erstellten und reduzierten Kosten der Bau-
maßnahme anzupassen 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen:  
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